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1V. Rang, Entwurt Nr. 14, — Grundriss des 1. Stocks (Hochparterre fiir den erweiterten Pavillon B). — Masstab 1 : 800.

Es darf mit Befrie-
digung konstatiert wer-
den, dass der Wett-
bewerb im Durch-
schnitt ein erfreulich
hohes Niveau zeigt,
dass ganz minderwer-
tige Arbeiten nicht
eingereichtwurden,und
dass das Ergebnis fiir
die Ausfiihrung wert-
volle Erkenntnisse und
Anregungen gebracht.

Die Jury mochte ins-
besondere darauf hin-
weisen, dass die in
Anbetracht des lange
dauernden Aufenthal-
tes der Tuberkulose-
kranken dem Tuberku-
losepavillon vor allem
eine freie, windge-
schiitzte und sonnige Lage zu geben sei, von welcher aus die
Talaussicht voll genossen werden kann. Auch fiir den Pavillon fiir
Infektidse gelten diese Gesichtspunkte, wenn auch in geringerem
Masse. Ferner soll noch der Auffassung Ausdruck gegeben werden,
dass es im Interesse des Spitals liegt, das Areal Sonnenhiigel zu
erwerben, obwohl der Wettbewerb gezeigt hat, dass eine Erweite-
rung der Spitalbauten auch ohne Inanspruchnahme dieses Terrain
moglich ist.

Ennenda, den 21. September 1922,
Dr. F. Schindler,  F. de Quervain.
R. Rittmeyer, Arch., Martin Risch, Arch., Dag. Keiser, Arch.

Grundriss des Erdgeschosses (Untergeschoss fiir den erweiterten Pavillon B). — Masstab 1 : 800.

Mitteilung des Eidg. Amtes fiir Wasserwirtschaft.

(Vom 30. Januar 1923.)

»Der Baudirektor des Kantons Aargau ersucht das Eidg. Amt
fiir Wasserwirtschaft, den Schluss richtig zu stellen, es treffe die
Baudirektion in der Angelegenheit der Stauerhdhung Laufenburg ein
Verschulden, den die Redaktion der Bauzeitung aus der Mitteilung
des Amtes vom 5. Januar 1923 gezogen hat.

Die Interpretation ist in der Tat unrichtig. Die Tatsache,
dass die endgiiltige Bewilligung noch nicht erteilt werden konnte
und das Amt sich veranlasst sah, zu erkldren, dass die Griinde
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hierfiir nicht bei den Eidgen. BehGrden liegen, wie es diesen 2 . = T Ry
vorgeworfen worden war, berechtigt nicht zum Vorwurf nach i i S il
anderer Seite.”

Aus dieser Mitteilung ergibt sich einmal, dass die Schuld an
der mehrjihrigen Verzogerung in der Erledigung der Konzessions-
Aenderung fiir Laufenbusg nicht bei den kantonalen Organen liegt.
Wenn aber, nach obigem, auch das Eidg. Wasserwirtschaftsamt sie
ablehnt, so miisste sie wohl beim Experten, 1 Prof. N., gesucht
werden, bezw., da es ja das Fidg. Amt war, das auf der Expertise
bestand (vergl. Seite 27, Spalte rechts), bleibt letzten Endes die
Schuld eben doch in Bern liegen.

Damit wiren wir wieder beim Ausgangspunkt angelangt:
Die Tatsache, dass das Eidg. Amt fiir Wasserwirtschaft sich ge-
notigt sieht, in Fragen des praktischen Wasserbaues Experten zuzu-
ziehen, verursachte z.B. im Falle Laufenburg die unerwiinschte
Verzogerung in der Erledigung.

Rechts :
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°"’3]_, = sl 2 al \,@ g e des Kantonspitals Glarus.
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= o Angekaufter Entwurf Nr. 3.

Verfasser: Briider Locher, Arch. in Ziirich.

Schnitt durch Hauptbau; Kellergrundrisse
der verschiedenen Gebdude. — 1 800.
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Gleichzeitig mit obiger Mitteilung des Amtes erhielten wir handlung der Konzessionsprojekte danken. Wir haben die in Frage
auch ein Schreiben des Departement des Innern, aus dem wir, kommenden Stellen hiervon unterrichtet, womit die Angelegenheit
als von allgemeinem Interesse, hier mitteilen, dass in der Meinungs-  fiir uns bis auf weiteres erledigt ist. Wenn unsere Aeusserungen
verschiedenheit rechtlicher Natur zwischen dem Departement dazu beitragen sollten, tatsdchlich vorhandene Meinungsverschieden-
einerseits und der Aargauischen Baudirektion anderseits (vergl. heiten und Unstimmigkeiten in gegenseitiger, offener Aussprache zu
Seite 28/29) der Bundesrat, gemiss Begutachtung durch das Eidg. beseitigen, so wire ihr Zweck erfiillt.

Justiz- und Polizeidepartement, am 21. Februar 1921 grundsitzlich

im Sinne der Auffassung des Departement des Innern Beschluss Korrespondenz.

gefasst habe. Unsere Anziehung des bundesritlichen Kreisschreibens

vom 28. Mirz 1918 (worin die blos generelle Ueberpriifung als oIn Nr. 23 Ihrer Zeitschrift vom Jahre 1922, Band 80, befindet
Aufgabe des Fidg. Amtes bezeichnet war, Red.) gehe im Falle von sich ein Artikel fiber

Laufenburg von rechtsirrtiimlichen Voraussetzungen aus. — Zum Neue Motorwagen der Burgdorf-Thun-Bahn,

Schlusse wird erkldrt: ,Falls die Fachleute, auf die Sie Bezug der insbesondere auf die Neuheit eines Einzelachsantriebes nach
nehmen, eine andere Auffassung in der Behandlung der Konzessions- ~ System Oerlikon hinweist. In demselben wird auch die Einzelachs-
Projekte wiinschen mochten, sind sowohl unser Departement, als  antriebs-Konstruktion Brown, Boveri & Cie. und insbesondere die
auch das Amt gerne bereit, die Anregungen und Ansichten von dazu verwendete Kupplung in einer Weise erwihnt, die den Leser
diesen Fachleuten selber entgegenzunehmen. Wir sind iiberzeugt, zur Ansicht verleiten konnte, in dem Antrieb Oerlikon und speziell
dass dadurch manches Missverstindnis behoben werden konnte.* in dessen Kupplungssystem einen gegeniiber der Brown, Boveri

Wir glauben auch im Namen der beteiligten Fachleute zu & Cie.-Anordnung bedeutenden technischen Fortschritt zu erblicken.
sprechen, wenn wir dem Herrn Departements-Vorsteher fiir diese  Der Verfasser des Artikels sagt: ,Der Wagen zeichnet sich ferner
Bereitwilligkeit zu einer gegenseitigen Aussprache iiber die Be- durch die neuartige Konstruktion des Uebertragungsmechanismus




	Mitteilung des Eidg. Amtes für Wasserwirtschaft

